
technisches Risiko" bei (S. 95—114 mit dt. Zsfsg.). Ein Risiko, das in der Zukunft 
entweder einen übermäßigen Gewinn oder einen übermäßigen Verlust bedeuten 
kann, darf in der sozialistischen Wirtschaft nach Ansicht des Verfassers nur dann 
eingegangen werden, wenn dafür eine zwingende Notwendigkeit besteht und es 
Voraussetzung für die Entwicklung neuer Technologien oder neuer Produkte ist; 
in solchen Fällen soll die Haftung beschränkt und die Sanktionen auf ein Minimum 
reduziert werden. B. P o s p í š i l untersucht die rechtlichen Aspekte des Umwelt
schutzes in der Tschechoslowakei (S. 63—82 mit dt. Zsfsg.). Die Umwelt als 
Rechtskategorie definiert der Verfasser als „Komplex von natürlichen und künst
lich geschaffenen Bestandteilen der uns umgebenden materiellen Welt, in der der 
Mensch lebt, arbeitet und produziert". Er unterscheidet 13 Bereiche des Umwelt
schutzes, nämlich Luftreinheitsschutz, Gewässerschutz, Bodenschutz, Waldpflege, 
Ausbeutung und Schutz des Mineralvorkommens, Naturschutz, Denkmalschutz, 
Raumplanung, Müllablagerungsschutz, Schutz gegen Atomstrahlung und Nuklear
verseuchung, Lärmschutz, Gestaltung des Arbeitsplatzes und Gesundheitsschutz. 
Zur Vermeidung der bisherigen Zersplitterung in Gesetzgebung und Lehre wird 
vorgeschlagen, den Umweltschutz im Rahmen des Rechtszweiges „Grundrechte" 
zusammenfassen. 

Graz H e l m u t S l a p n i c k a 

Zbyněk Kiesewetter, Augustin Hubka, Zbyněk Š í n, So
cialistické zákonodárství ČSSR a jeho další zdokonalování [Die sozialistische 
Gesetzgebung der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik und ihre weitere 
Vervollkommnung]. 

Verlag Academia, Prag 1977, 136 S. 

Das Problem, wie die in der Tschechoslowakei 1948 einsetzende Gesetzesflut 
wieder eingedämmt und den Rechtsnormen eine längere Lebensdauer und damit 
größere Autorität verliehen werden könne, hat die tschechische und die slowaki
sche Rechtswissenschaft schon seit längerer Zeit beschäftigt. Die vorliegende Mono
graphie versucht, diese Frage vor allem unter Verwertung der „inspirierenden Er
fahrungen" des Sowjetvolkes zu beantworten. Das Buch enthält aufschlußreiche, 
bisher unveröffentlichte Angaben über die drei Legislativräte, die 1969 bei den 
Regierungen der Föderation und der beiden Teilrepubliken errichtet wurden, und 
ihre Tätigkeit auf dem Gebiet der Planung und Vorbereitung der Gesetze. Hier 
erfahren wir Näheres über die beiden Phasen der Beratungen über Gesetzent
würfe, eine erste Phase, in der lediglich die Grundzüge der geplanten Neuord
nung zur Diskussion stehen — hier soll vor allem die „kollektive Weisheit" des 
Volkes ausgewertet werden —, und eine zweite Phase, in der die akzeptierten 
Grundgedanken in Paragraphen gefaßt werden. Zum überwiegenden Teil enthält 
das Buch aber theoretische Überlegungen über die Funktion der Gesetze im volks
demokratischen und sozialistischen Staat. Das Recht soll hier zu einem progressi
ven Faktor werden, der den Entwicklungsprozeß der Gesellschaft beschleunigt und 
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erleichtert. Die sozialistische Revolution habe eine Rechts-Diskontinuität herbei
geführt; wenn sie das bourgeoise Recht beseitigt und durch eine neue, sozialisti
sche Rechtsordnung ersetzt habe, so sei dies nicht widerrechtlich, sondern im Ein
klang mit dem revolutionären Rechtsbewußtsein und dem revolutionären, wenn 
auch ungeschriebenen Recht geschehen. Die ständige Änderung der Gesetze, wie sie 
bis 1960 erfolgte, wird von den Autoren mit dem raschen Wachstum der Gesell
schaft und der Notwendigkeit erklärt, die Rechtsordnung von bourgeoisen Über
resten zu reinigen. Das Recht habe in der Zeit der Festigung der Diktatur des 
Proletariats eine außerordentlich wichtige Rolle gespielt. In diesem Zeitraum 
wurden u. a. zwei Bürgerliche Gesetzbücher erlassen, das Strafgesetzbuch wurde 
dreimal grundlegend geändert. Inzwischen sei eine Stabilisierung der Rechtsord
nung als Folge der Stabilisierung der Gesellschaftsordnung eingetreten, die seither 
erlassenen Gesetze müssen wieder für eine längere historische Periode Geltung be
anspruchen. Die Gesetzes-Hypertrophie der vorausgehenden Jahre zwang zu einer 
Depuration des Normenbestandes, bei der Tausende von Vorschriften außer Kraft 
gesetzt wurden. Heute bestehe die Aufgabe des Gesetzgebers darin, jene Aufgaben 
zu lösen, die ihm als Postuláte von den Parteikongressen der Kommunistischen 
Partei gestellt werden. Der chaotischen Entwicklung der vorausgegangenen ka
pitalistischen Gesellschaftsformation setzte die sozialistische Gesellschaft einen har
monischen, planmäßigen Ablauf entgegen. Die Gesetzgebung bedürfe daher einer 
sorgfältigen Planung und der Anwendung wissenschaftlicher Methoden, damit 
eine größere Effizienz erzielt und der erforderliche Einklang zwischen den aktuel
len Anforderungen des Aufbaus des Sozialismus und seiner rechtlichen Regelung 
herbeigeführt werde. 

Graz H e l m u t S l a p n i c k a 

Georg G rüll, Bauernhaus und Meierhof. Zur Geschichte der Landwirtschaft 
in Oberösterreich. 

Linz 1975, 359 S. (Forschungen zur Geschichte Oberösterreichs 13. Hrsg. vom Oberöster
reichischen Landesarchiv). 

Wir verdanken bekanntlich dem Verfasser eine ganze Reihe von Publikationen 
über Struktur und Entwicklungsstufen des ländlichen Oberösterreich. Der vorlie
gende Band stellt den landwirtschaftlichen Betrieb ohne sonderliche Funktion dem 
„Meierhof" (wir sind gewohnt zu schreiben „Maierhof") als Träger von Funktio
nen gegenüber. Einleitend werden die Quellen vorgeführt und eine knappe Ent
wicklungsgeschichte der Landwirtschaft geboten; als besonderes Anliegen werden 
aus der allgemeinen Entwicklungsgeschichte die Hemmnisse für die Aufwärtsent
wicklung in der Landwirtschaft gesondert vorgestellt. „Hemmnisse" sind dabei 
Schwierigkeiten rechtlicher und agrarverfassungsmäßiger Natur, nicht etwa man
gelnde Übertragung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse auf die landwirtschaft
liche Praxis. Dann folgt das eigentliche Thema „Bauernhof-Meierhof". Der Gegen
überstellung statistischer und struktureller Art folgt eine besondere historische Be-
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